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A) Problem 

Vorblatt 

Entwurf eines Ersten Gesetzes 
zur Aufhebung von Rechtsvorschriften 

(1. Aufhebungsgesetz) 

Die bisher vorliegenden Vorschläge der Kommission für den Abbau 
von Staatsaufgaben und für Verwaltungsvereinfachung sowie die an
gelaufene Überprüfung des Landesrechts entsprechend den Beschlüs
sen des Bayerischen Landtags und der Staatsregierung zur Rechts
bereinigung haben bei einer Anzahl von Vorschriften ergeben, daß sie 
durch andere Gesetze überholt, durch Zeitablauf gegenstandslos oder 
wegen der Veränderung der Verhältnisse oder aus Gründen der Ver
waltungsvereinfachung e~tbehrlich sind. 

B) Lösung 

Es fördert die weiteren Ar.beiten an der Rechtsbereinigung und dient 
der Vereinfachung und Entlastung des bayerischen Landesrechts, wenn 
diese entbehrlich gewordenen Vorschriften durch ein Aufhebungsgesetz 
alsbald förmlich außer Kraft gesetzt werden. Als erstes Ergebnis kön
nen 18 Gesetze insgesamt sowie einige Einzelvorschriften eines weite
ren Gesetzes in einem Sammelgesetz ersatzlos aufgehoben werden. 

In diesem Gesetz werden ferner acht Verordnungen und zwei in die 
Bereinigte Sammlung des Bayerischen Landesrechts aufgenommene 
Ausführungsbekanntmachungen insgesamt, sowie eine weitere Verord
nung teilweise aufgehoben. Bei diesen Vorschriften. ist eine Ermäch
tigung der Staatsregierung zur Aufhebung im Verordnungswege ent
weder nicht mehr vorhanden oder zweifelhaft oder sie stehen mit 
einem der durch § 1 aufzuhebenden Gesetze in einem so engen Sach
zusammenhang, daß ihre gemeinsame Aufhebung zweckmäßig er
scheint. 

C) Altematlven 

Keine. 

D) Kosten 

Durch das Aufhebungsgesetz entstehen keine Kosten. Die förmliche 
Außerkraftsetzung der dort aufgenommenen Rechtsvorschriften führt 
andererseits aber auch zu keinen ins Gewicht fallenden Einsparungen 
von Sach- und Personalkosten. Die meisten dieser Vorschriften haben 
bereits bisher keine Arbeitskraft mehr gebunden, weil sie entweder 
vollzogen waren oder aber weil keine Notwendigkeit zu Maßnahmen 
auf Grund dieser Vorschrlfte.n mehr bestand. 
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Der Bayerische Ministerpräsident 
Nr. B 1113162- 9-16 . 

München, den 10. Januar 1980 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
München 

Betreff: Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Auf
hebung von Rechtsvorschriften (1. Aufhe
bungsgesetz) 

Anlagen: Gesetzentwurf mit Vorblatt und Begründung 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats übermittle 
ich einen Gesetzentwurf der Staatsregierung mit der 
Bitte um weitere verfassungsmäßige Behandlung. 

Der Senat hat den Gesetzentwurf zur Kenntnisnahme 
erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Franz Josef Strauß 
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Entwurf eines Ersten Gesetzes 

zur Aufhebung von Rechtsvorschriften 
(1. Aufhebungsgesetz) 

§1 

Aufgehoben werden 

1. das Gesetz über die Prüfung der Filmvorführer 
vom 3. Juli 1951 (BayBS 1 S. 374), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 31. Juli 1970 (GVBI S. 345); 

2. das Gesetz über die Durchführung der Kommunal
wahlen 1972 vom 28. Februar 1972 (GVBI S, 57); 

3. das Gesetz über die Aufhebung der Familien
fideikommisse vom 28. März 1919 (BayBS III S. 
118); 

4. das Gesetz, die Vorbereitung der Anlegung des 
Grundbuchs in den Landesteilen rechts des Rheins 
betreffend, vom 18. Juni 1898 (BayBS III S. 126); 

5. das Gesetz Nr. 98 über Abgeltungslasten und Ab
geltungsdarlehen vom 23. Januar 1946 (BayBS III 
s. 132); 

6. das Gesetz, die privatrechtliche Stellung der Er
werbs- und Wirtschafts-Gesellschaften betreffend, 
vom 29. April 1669 (BayBS III S. 135), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 24. Juli 1974 (GVBI S. 
354); 

7. das Gesetz, die Entscheidung der Kompetenz
konflikte zwischen den Gerichten und den Verwal
tungsbehörden oder dem Verwaltungsgerichtshof 
betreffend, vom 18. August 1879 (BayBS III S. 204), 
geändert durch Gesetz vom 26. Februar 1965 
(GVBI S. 13); 

8. das Gesetz über die Bereinigung von Kraftfahr
zeugzuweisungen vom 28. Januar 1950 (BayBS III 
s. 634); 

9. das Gesetz über die praktische Ausbildung in der 
Landwirtschaft vom 7. Mai 1954 (BayBS IV S. 320), 

· zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 1974 
(GVBI S. 354); 

10. das Gesetz über Torfwirtschaft vom 25. Februar 
1920 (BayBS IV S. 361), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. November 1974 (GVBI S. 610); 

11. das Flurbereinigungsgesetz vom 11. Februar 1932 
(BayBS IV S. 370); 

12. das Gesetz über die beschleunigte Durchführung 
von Flurbereinigungen vom 7. Dezember 1933 
(BayBS IV S. 386); 

13. das Gesetz, das Ersatzgeld und das Pfändungs
recht und die Verfolgung von Ersatzansprüchen 
aus Feldpolizeiübertretungen betreffend - Feld
schadengesetz - vom 6. März 1902 (BayBS IV 
S. 432), geändert durch Gesetz vom 9. Juli 1965 
(GVBI S. 117); 
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14. das Gesetz über eine Änderung des Ausführungs
gesetzes zur Reichsversicherungsordnung vom 
23. Januar 1940 (BayBS IV S. 631); 

15. das Gesetz Nr. 18, betreffend Aufhebung § 2 des 
Gesetzes über weitere Maßnahmen in der Reichs
versicherung aus Anlaß des Krieges vom 15. Ja
nuar 1941 (RGBI 1 S. 34), vom 30. April 1946 
(BayBS IV S. 634); 

16. das Gesetz Nr. 68 über die Aufhebung und Ände
rung von Vorschriften der Sozialversicherung vom 
21. Juli 1947 (BayBS IV S. 635); 

17. das Gesetz über Zuständigkeiten nach dem Ge
setz über eine Altershilfe für Landwirte vom 
12. Juni 1973 (GVBI S. 311), geändert durch Gesetz 
vom 8. Oktober 1974 (GVBI S. 499); 

18. das Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes 
über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs
und Wehrdienstbeschädigten sowie von anderen 
Behinderten im Nahverkehr vom 23. Juni 1967 
(GVBI S. 362), geändert durch Gesetz vom 2. Juni 
1971 (GVBI S. 198). 

§2 

Art. 57, 59 und 60 des Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes für Jugendwohlfahrt, des Gesetzes zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit und des Ge
setzes über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften - Jugendamtsgesetz - vom 23. Juli 1965 
(GVBI S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juli 1974 (GVBI S. 354), werden aufgehoben. 

§3 

Aufgehoben werden 

1. die Prüfungsordnung für Filmvorführer vom 28.Juli 
1951(BayBS1 S.375); 

2. die Bekanntmachung zur Ausführung der Prü
fungsordnung für Filmvorführer vom 15. Oktober 
1951 (BayBS 1S.378); 

3. die Verordnung Nr. 94 über 'die Rechtsgültigkeit 
von richterlichen Amtshandlungen und dergl. vom 
5. September 1946 (BayBS III S. 39); 

4. die Verordnung über die Einführung der Reichs
haushaltsordnung in der Justizverwaltung vom 
20. März 1935 i. d. F. vom 1. August 1968 (BayBS
ErgB S. 117); 

6. die Verordnung, die Führung des Grundbuchs in 
den Landesteilen rechts des Rheins betreffend, 
vom 25. Februar 1905 (BayBS III S. 130); 

7. die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Bereinigung von Kraftfahrzeugzuweisun
gen vom 20. März 1950 (BayBS III S. 635); 

8. die Bekanntmachung, den Vollzug des Gesetzes 
über Torfwirtschaft betreffend, vom 13. März 1920 
(BayBS IV S. 363), geändert durch Gesetz vom 
11. November 1974 (GVBI S. 610); 

9. Abschnitt II, III und IV (§§ 9 mit 16) der Verord
nung über die Pferdezucht und das staatliche 
Gestütswesen vom 8. Dezember 1956 (BayBS IV 
s. 429); 

10. die Verordnung Nr. 38 über die Aufnahme von 
Renten und sonstigen Zahlungen aus der Sozial
versicherung bei staatsfeindlicher Betätigung vom 
24. April 1946 (BayBS IV S. 634); 

11. die Verordnung über die Organe der gemeind
lichen Unfallversicherung der Landeshauptstadt 
München vom 10. Januar 1963 (GVBI S. 23); 

12. die Landesverordnung über die Rattenbekämp
fung vom 18. November 1966 (GVBI S. 490), zuletzt 
geändert durch § 73 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
vom 31. Juli 1970 (GVBI S. 345). 

§4 

Die jeweils zuständigen Staatsministerien werden 
ermächtigt, Rechtsverordnungen aufzuheben, die auf 
Grund von Vorschriften ergangen sind, die nach 
diesem Gesetz aufgehoben werden. 

§5 

(1) Die durch die aufgehobenen Vorschriften einge
tretenen Rechtswirkungen bleiben unberührt. 

(2) Soweit eingetragene Erwerbs- und Wirtschafts
Gesellschaften aufgrund des Gesetzes vom 29. April 
1869, die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und 
Wirtschafts-Gesellschaften betreffend, bestehen, gel
ten sie vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an als ein
getragene Genossenschaften nach dem Gesetz be
treffend die Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaf
ten vom 1. Mai 1889 (BGBI III 4125 - 1). Das Staats
ministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Recihts
verordnung Übergangsbestimmungen zu erlassen. 

5. die Verordnung über die Mündelsicherheit von § 6 
Wertpapieren und Forderungen vom 26. Februar 
1928 (BayBS III S. 114); Dieses Gesetz tritt am in Kraft. 

;~?}~1:{j;: 
. ·.•. 

:~:;.:;:::.:;;.::.:-: 
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Begründung 

1. Allgemeines 

Als erstes Ergebnis der zur Zeit von der Staatsregierung 
durchgeführten Überprüfung des Landesrechts auf gegen
standslos oder aus sonstigen Gründen entbehrlich gewor
dene Vorschriften können die nachfolgenden Gesetze und 
Verordnungen sowie zwei Ausführungsbekanntmachungen 
aufgehoben werden. Die Vorschriften sind in der Reihen
fol,ge der Bereinigten Sammlung des Bayerischen Landes
rechts - bzw. des Fortführungsnachweises zu dieser - auf
geführt. 

Die Gesetze betreffen die Geschäftsbereiche des Staats
ministeriums des Innern.'(§ 1 Nm. 1 und 2), der Justiz (§ 1 
Nrn. 3 bis 7), der Finanzen (§ 1 Nr. 8), für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten (§ 1 Nrn. 9 bis 13) und für Arbeit und 
Sozialordnung (§ 1 Nrn. 14 bis 18, § 2). 

Die Verordnungen betreffen die Geschäftsbereiche des 
Staatsministeriums des Innern (§ 3 Nr. 1), der Justiz {§ 3 
Nrn. 3 bis 6), der Finanzen (§ 3 Nr. 7), für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten (§ 3 Nr. 9) und für Arbeit und Sozial
ordnung (§ 3 Nrn.10 und 11). Die Bekanntmachungen be
treffen den Geschäftsbereich des Staatsministeriums des 
Innern (§ 3 Nr. 2) und für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (§ 3 Nr. 8). 

Die Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben und für 
Verwaltungsvereinfachung hat die in § 1 Nrn. 1, 6, 7, 9, 10 
und 13 angeführten Gesetze zur Aufhebung vorgeschlagen. 

2. Zu § 1 (Aufhebung von Gesetzen) 

2.1 Zu § 1 Nr. 1 (Gesetz über die Prüfung der Filmvorführer) 

Das Gesetz regelt die Prüfung der Filmvorführer, die Bild
werfer zur Vorführung mit Normalfilm {Nitrofilm) bedienen 
wollen. Für eine solche Regelung besteht kein praktischer 
Bedarf mehr, weil Nitrofilme nicht mehr hergestellt und nur 
sehr selten (zum Beispiel in Filmmuseen) vorgeführt wer
den. Seit den fünfziger Jahren wird nur noch der Sicher
heitsfilm verwendet, für den ein geprüfter Filmvorführer 
nicht mehr nötig ist. Die meisten früheren Nitrofilme dürften 
auf Sicherheitsfilme umgestellt worden sein. Sollte sich 
dennoch ein geringes praktisches Bedürfnis für entspre
chende Regelungen ergeben, könnten diese auf Grund des 
Art. 38 Abs. 1 LStVG erlassen werden. 

Auch die Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben 
und für Verwaltungsvereinfachung hat die Aufhebung des 
Gesetzes vorgeschlagen. 

2.2 Zu § 1 Nr. 2 (Gesetz über die Durchführung der Kom-
munalwahlen 1972) 

Das Gesetz regelt im wesentlichen die durch die Gebiets
reform bedingten Besonderheiten der Kommunalwahlen 
1972. Es ist durch Vollzug gegenstandslos geworden. Die 
ausdrückliche Aufhebung erscheint zur Klarstellung er1or
derlich. 

2.3 Zu § 1 Nr. 3 (Gesetz über die Aufhebung der Familien-
fideikommisse) 

Das Gesetz über die Aufhebung der Familienfideikommisse 
vom 28. März 1919 (BayBS III S.118) ist durch den Wegfall 
seines Anwendungsbereiches gegenstandslos geworden 
und kann aufgehoben werden. Die FideikommiBauflösung 
Ist im übrigen durch Reichsgesetz vom 6. Juli 1938 (RGBI J 
S. 825) i. d. F. der Bekanntmachung vom 4. Dezember 1942 
(RGBI S. 675; BGBI 1117811-2) angeordnet worden. 

2.4 Zu § 1 Nr. 4 (Gesetz, die Vorbereitung der Anlegung des 
Grundbuchs in den Landesteilen rechts des Rheins be
treffend) 

Das Gesetz kann als gegenstandslos aufgehoben werden. 
Der in die Bayerische Bereinigte Sammlung des Landes
rechts aufgenommene Art. 4 des Gesetzes enthält eine 
Sonderregelung für die Münchener Grundbuchverhältnisse, 
die wegen der im Münchner Grundbuch eingetragenen 
„Münchner Ewiggelder" erforderlich war. Mit Anlegung des 
Grundbuchs und der Übernahme etwa bestehender Ewig
gelder als Rentenschulden gemäß Art. 47 des Gesetzes 
Übergangsvorschriften zum Bürgerlichen Gesetzbuch betref
fend (BayBS III S. 101) hat auch der zunächst noch auf
rechterhaltene Art. 4 seine Bedeutung verloren, so daß das 
gesamte Gesetz aufgehoben werden kann. 

2.5 Zu § 1 Nr. 5 (Gesetz Nr. 98 über Abgeltungslasten und 
Abgeltungsdarlehen) 

Das auf Grund Besatzungsrechts nach dem Krieg vom Län
derrat beschlossene Gesetz regelte Einzelheiten des Rangs 
der Abgeltungslasten bei der Zwangsvollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen (§ 1) sowie die .Änderung der 
Bedingungen für die Abgeltungsdarlehen zugunsten des 
Schuldners (§ 2). 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes ist entfallen. Ob das 
Gesetz gemäß Art. 125 GG als Bundesrecht anzusehen ist, 
dürfte streitig sein. Da es in die Bayerische Bereinigte 
Sammlung des Landesrechts aufgenommen wurde, ist es 
jedenfalls aus Gründen der Rechtsklarheit durch Landes
recht aufzuheben. Als Bundesrecht wäre es durch § 3 Abs. 1 
des Gesetzes über die Sammlung des Bundesrechts vom 
10. Juli 1958 (BGBI 1 S. 437) i. V. m. § 3 des Gesetzes über 
den Abschluß det Sammlung des Bundesrechts vom 28. De
zember 1968 (BGBI 1 S.1451) am 31. Dezember 1968 außer 
Kraft getreten. 

2.6 Zu § 1 Nr. 6 (Gesetz, die privatrechtliche Stellung der 
Erwerbs- und Wirtschafts-Gesellschaften betreffend) 

Das Gesetz, die privatrechtliche Steflun9 der Erwerbs- und 
Wirtschafts-Gesellschaften betreffend, hat nur für die vor 
dem 1. August 1873 eingetragenen „registrierten Gesell
schaften" noch Gültigkeit. „Registrierte Gesellschaften" sind 
die in Art. 70 bis 80 des Gesetzes geregelten Gesellschaften. 

„Registrierte Gesellschaften", die noch dem Gesetz unter
fallen und nach ihm betrieben werden, sind jedoch nicht 
mehr bekannt. Da die Art. 1 bis 70 ohnehin nicht mehr in 
Kraft sind, ist das Bedürfnis für die Aufrechterhaltung des 
Gesetzes damit insgesamt entfallen. Die Übergangs- und 
Oberleitungsvorschrift in § 6 Abs. 1 wird nur vorsorglich 
vorgesehen. 

Oie betroffenen Verbände und die von ihnen angehörten 
in Frage kommenden Genossenschaften haben keine Ein
wendungen gegen die Aufhebung des Gesetzes vom 29. 
April 1869 erhoben. 

Auch die Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben 
und für Verwaltungsvereinfachung hat das Gesetz zur Auf
hebung vorgeschlagen. 

2.7 Zu § 1 Nr. 7 (Gesetz, die Entscheidung der Kompetenz
konflikte zwischen den Gerichten und den Verwaltungs
behörden oder dem Verwaltungsgerichtshof betreffend) 

Durch das Gesetz wurde vor hundert Jahren auf Grund der 
Ermächtigung des § 17 a GVG für Bayern ein aus den Mit
gliedern anderer Gerichte gebildeter Kompetenz-Konflikts
gerichtshof geschaffen, der unter dem Vorsitz des Präsi
denten des Bayerischen Obersten Landesgerichts Kampe-
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tenzstreitigkeiten zwischen den ordentlichen Gerichten und 
den Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten ein
sdlließlich der Arbeitsgeridlte, Sozialgerichte und Finanz
gerichte verbindlich zu entscheiden hatte. 

Diese für die Rechtseinheit und den Rechtsschutz der Bür
ger damals wichtige EinricJltung ist durch die Rechtsent
wicklung entbehrlich geworden. Der Gerichtshof hatte letzt
mals 1974 einen Kompetenzkonflikt zu entscheiden. Nach 
dem gegenwärtigen Rechtszustand besitzen die Gerichte die 
Entscheidungsgewalt über die Zulässigkeit des Rechtswegs 
zu ihnen (vgl. § 17 Abs. 1 GVG. § 48 a Abs. 1 ArbGG. § 41 
Abs. 1 VwGO, § 52 Abs. 1 SGG und § 34 Abs. 1 FGO). Die 
anderen Gerichte sind an diese Entscheidung gebunden 
(vgl. Abs. 2 der o. g. Bestimmungen). Darüber hinaus be
steht die Möglichkeit der Verweisung an ein anderes Ge
richt auf Antrag des Klägers (vgl. Abs. 3 der o. g. Bestim
mungen}. Durch die Einführung dieser Kompetenzkompetenz 
der angerufenen Gerichte hat der _Kompetenzkonfliktsge
richtshof an Bedeutung verloren. Die Entscheidungsgewalt 
dieses Gerichts beschränkt sich Im wesentlichen nurmehr 
auf drei Fragen: 

a) Die Verwaltungsbehörde kann den Kompetenzkonflikt 
erheben, wenn vor einem ordentlichen Gericht eine 
Klage erhoben wird, für die nach ihrer Auffassung der 
ordentliche·Rechtsweg nicht eröffnet ist. 

Da der Verwaltungsbehörde, wenn sie Beklagte ist, 
ohnehin die Möglichkeit offensteht. die Unzulässigkeit 
des Rechtsweges zu rügen, besteht dieser Grund zur 
Aufrechterhaltung der Kompetenzkonfliktsgerichtsbarkeit 
nicht mehr. 

b) Ein positiver Kompetenzkonflikt ist gegeben, wenn eine 
Sache gleichzeitig vor dem ordentlichen Gericht und 
einem Verwaltungs-, Sozial- oder Finanzgericht anhängig 
ist und die Zulässigkeit des Rechtswegs noch von kei
nem Gericht rechtskräftig bejaht wurde (vgl. sonst § 17 a 
Nr. 4 GVG). Nach dem ~ortlaut ihrer Verfahrensgesetze 
haben die Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichte nicht die 
Möglichkeit wie die Verwaltungs- und Finanzgerichte 
nach § 90 Abs. 2 VwGO und § 66 Abs. 2 FGO, die Klage 
wegen anderweitiger Rechtshängigkeit als unzulässig 
abzuweisen. Eine Entscheidung durdl den Kompetenz
konfliktsgerichtshof ist jedoch trotzdem insoweit nicht 
erforderlich, da § 90 Abs. 2 VwGO und § 66 Abs. 2 FGO 
wegen des allgemein geltenden Prioritätsgrundsatzes 
entsprechend herangezogen werden können und die 
Klage wegen des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses 
abgewiesen werden kann. 

c) Ein negativer Kompetenzkonflikt würde außerdem dann 
bestehen, wenn Gerichte verschiedener Gerichtszweige 
mit derselben Streitsache befaßt sind und, ohne Kennt
nis von den anderen Verfahren zu haben, den eigenen 
Rechtsweg für unzulässig erklären mit der Begrilndung, 
der andere sei gegeben. 

Fälle dieser Art werden sehr selten sein, da In der 
Regel die Parteien des Rechtsstreits, die In den einzel
nen Verfahren dieselben sein müssen, di0 jeweiligen 
Gerichte auf die anderen Verfahren hinweisen und 
jedenfalls hilfsweise die entsprechenden Verwelsungs
anträge stellen werden. 

Ein Bedürfnis zur Aufredlterhaltung des Kompetenzkon
fliktsgerichtshofs besteht damit nicht mehr. 

Die anderen Bundesländer haben von der Ermächtigung 
des § 17 a GVG, auf der das Gesetz beruht, nicht mehr 
Gebrauch gemacht. 

Die Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben und 
für Verwaltungsvereinfachung hat das Gesetz zur Aufhebung 
vorgeschlagen. 

2.8 Zu § 1 Nr. 8 (Gesetz über die Bereinigung von Kraftlahr· 
zeugzuweisungen} 

Das Gesetz über die Bereinigung von Kraftfahtzeugzuwei
sungen, das ein Verfahren zur Überprüfung der Recht
mäßigkeit der Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugen in der 
Zeit vom 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
über die Verwaltungsgerichtsbarkeit (15. Okt. 1946) regelt, 
ist seit langem gegenstandslos geworden. Die Oberprüf_ung 
der Rechtmäßigkeit setzte nämlich einen Antrag voraus, der 
bis spätestens 30. Juni 1950 bei der zuständigen Stelle ein
gegangen sein mußte. Zwar konnte gegen die Versäumung 
dieser Frist gern. § 33 des Bayerischen Gesetzes über die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand beantragt werden, jedoch erscheint es ausgeschlos
sen, daß 29 Jahre nach Ablauf der Antragsfrist noch An
träge nach § 1 des Gesetzes gestellt werden. Die im Ges8tz 
genannten Aufgaben siild vollzogen. Die Akten sind seit 
Jahren vernichtet. 

2.9 Zu § 1 Nr. 9 (Gesetz über die praktische Ausbildung In 
der Landwirtschaft) 

Das Gesetz über die praktische Ausbildung in der Land
wirtschaft vom 7. Mai 1954 (BayBS IV S. 320), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 24. Juli 1974 (GVBI S. 354), ist 
durch späteres Recht, vor allem durch das Berufsbildungs
gesetz des Bundes vom 14. August 1969 bis auf die BuB
geldvorschrift des Art. 5 außer Kraft gesetzt worden. Die 
verbleibende Bußgeldvorschrift bedroht die unbefugte Füh
rung der Bezeichnung Landwirtschaftsmeister mit Geldbuße. 
Sie ist entbehrlich. Ihre Aufhebung wird auch von der Kom
mission für den Abbau von Staatsaufgaben und für Verwal
tungsvereinfachung vorgeschlagen. 

2.10 Zu§ 1 Nr.10 (Gesetz über Torfwirtschaft) 

Das Gesetz wurde seinerzeit erlassen, um die Versorgung 
der Bevölkerung mit Brennmaterial zu verbessern. Deshalb 
sieht das Gesetz vor, im öffentlichen Interesse einen 
zwangswelsen Torfabbau auch gegen den Willen des 
Eigentümers zu ermöglichen. Diese Bestimmungen haben 
heute keine Bedeutung mehr. Das Gesetz ist daher ent
behrlich und wurde auch von der Kommission für den Ab
bau von Staatsaufgaben und für Verwaltungsvereinfachung 
zur Aufhebung vorgeschlagen. 

2.11 Zu § 1 Nrn. 11 und 12 (Flurbereinigungsgesetz und 
, Gesetz über die beschleunigte Durchführung von Flur-

bereinigungen) 

Die beiden Gesetze sind nach Art. 24 des Gesetzes zur 
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes (AGFlurbG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 1977 (GVBI 
S. 104) nicht mehr anzuwenden. Sie sind daher entbehrlidl 
und können aufgehoben werden. 

2.12 Zu § 1 Nr. 13 (Gesetz, das Ersatzgeld und das Pfän
dungsrecht und die Verfolgung von Ersatzansprüchen 
aus Feldpolizeiübertretungen betreffend [Feldschaden-
gesetz]) · 

Das Gesetz regelt den Ersatz der Schäden, die durch be
stimmte Haustiere auf fremden Grundstücken verursacht 
werden sowie ein Pfändungsrecht zur Sicherung dieser An
sprüche. Das Gesetz ist entbehrlich. Es wurde auch von der 
Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben and für 
Verwaltungsvereinfachung zur Aufhebung vorgeschlagen. 

2.13 Zu § 1 Nr. 14 (Gesetz über eine Änderung des Ausfüh· 
rungsgesetzes zur Reichsversicherungsordnung) 

Das Gesetz über eine Änderung des Ausführungsgesetzes 
zur Reichsversicherungsordnung vom 23. Januar 1940 
(BayBS IV S. 631) hob in Art. 1 den Art. 19 des Ausführungs
gesetzes zur Reichsversicherungsordnung vom 2. November 

· .•. „.„.·.-; 
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1912 in der Fassung des Gesetzes vom 10. August 1921 auf. 
Art. 2 bestimmte, daß die im Zeitpunkt des lnkrafttretens 
deS Gesetzes laufenden Versorgungsbezüge vom Freistaat 
Bayern weiterhin getragen werden. 

Dieses Gesetz ist entbehrlich geworden. Sein Art. _1 ist voll
zogen. Sein Art. 2 betrifft in der Vergangenheit liegende, 
abg"esch\ossene Sachverhalte. 

2.14 Zu§ 1 Nr.15 (Gesetz Nr.18, betreffend Aufhebung§ 2 
des Gesetzes über weitere Maßnahmen in der Reichs
VQrsicherung aus Anlaß des Krieges vom 15. Januar 
1941) 

Art. 1 des Gesetzes Nr. 18, betreffend Aufhebung § 2 des 
Gesetzes über weitere Maßnahmen in der Reichsversiche
rung aus Anlaß des Krieges vom 15. Januar 1941 (RGBI 1 
S. 34), vom 30. April 1946 hob den § 2 des im Titel genann
ten Reichsgesetzes für Bayern auf. 

Art. 1 dieses Gesetzes ist vollzogen und das gesamte Ge
setz ist damit entbehrlich geworden. 

2.15 Zu§ 1 Nr.16 (Gesetz Nr. 68 über Aufhebung und Ände-
rung von Vorschriften der Sozialversicherung) 

Das Gesetz Nr. 68 über Aufhebung und Änderung von Vor
schriften der Sozialversicherung vom 21.Juli 1947 (BayBS 
IV S. 635) betraf versicherungsrechtliche Fragen. 

Diesem Gesetz kam wegen des im Zeitpunkt seines lnkraft
tretens (1. August 1947) geltenden Besatzungsrechts schon 
damals in weiten Bereichen lediglich deklaratorische Be
deutung zu. Inzwischen ist es entbehrlich geworden. Seine 
§§ 1 und 4 sind infolge Fristablaufs bereits außer Kraft 
getreten. Soweit es die Aufhebung von Reichsrecht aus
spricht, treffen die sich daraus ergebenden Folgen nur 
längst abgeschlossene Sachverhalte, während neu auf
tretende Fälle anderweitige Regelungen ·erfahren haben. 

2.16 Zu § 1 Nr. 17 (Gesetz über Zuständigkeiten nach dem 
Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte) 

Nach Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes über Zuständigkeiten nach 
dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte vom 8. Ok
tober 1974 (GVBI S. 499) trat das Gesetz vom 12. Juni 1973 
(GVBI S. 311) bereits l)lit Wirkung vom 23. Dezember 1973 
außer Kraft, ausgenommen dessen Art. 1, der in Fällen des 
Art. 5 § 3 Satz 1 des Gesetzes über die laufende Anpassung 
der Altersgelder in der Altershilfe für Landwirte - Siebentes 
Änderungsgesetz GAL - vom 19. Dezember 1973 (BGBI 1 
S. 1937) mit einer Maßgabe weiter angewendet werden 
sollte. 

Art. 5 § 3 Satz 1 des Siebten Änderungsgesetzes GAL ent
hält eine Übergangsvorschrift; danach verbleibt es für Per
sonen, die die Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Landabgaberente bis zum Tage der Verkündung dieses 
Gesetzes {22. Dezember 1973) erfüllt haben, bei den bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften, wenn sie ihren 
Antrag bis zum 31. März 1974 stellen. 

Diese Sachverhalte sind inzwischen längst abgewickelt, das 
Gesetz vom 12. Juni 1973 kann insgesamt aufQehoben wer
den. 

2.17 Zu § 1 Nr.18 {Gesetz zur Ausführung des Bundes
gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von 
Kriegs- und Wehrdlenstbeschädigten sowie von ande
Fen Behinderten im Nahverkehr 

Mit dem ln'krafttreten des Gesetzes über die unentgeltliche 
Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personen
verkehr vom 9. Juli 1979 (BGBI 1 S. 989) am 1. Oktober 1979 
ist das Gesetz über die unentgeltliche Beförderung von 
Kriegs~ und Wehrdienstbeschädigten sow,ie von anderen 
Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 1965 (BGBI 1 

.. ·j'.:~;;;:~~k· 
·~:·:·:-: ·.-:::~ 

S. 978), zuletzt geändert durch Art. 41 des Zuständigkeits· 
anpassungsgesetzes vom 18. März 1975 (BGBI 1 S. 705), 
außer Kraft getreten. Die ausdrückliche Aufhebung dient 
der Klarstellung. 

3. Zu § 2 (Aufhebung von Vorschriften des Jugendamts-
gesetzes) 

Diese Bestimmungen sind gegenstandslos geworden. Die 
in den Artikeln 57 und 60 JAG genannten Schlußtermine 
(30. April 1966 und 31. Dezember 1966) sind längst über
schritten. die Amtszeit der "bisher bestellten örtlichen 
Waisenräte" im Sinne des Art. 59 JAG iSt längst beendet. 

4. Zu§ 3 {Aolhebung von Verordnungen) 

4.1 Allgemeines 

Bei sieben der nachfolgenden Verordnungen fehlt eine aus
reichende Rechtssetzungsermächtigung, die der Staatsregie
rung die Aufhebung gestatten würde, oder es ist zumindest 
zweifelhaft, ob eine solche noch fortbesteht. Aus Gründen , 
der Rechtssicherheit Ist ihre Aufhebung durch den Gesetz· 
geber angezeigt. Zwei Verordnungen (§ 3 Nm. 1 und 7) und 
die in das Gesetz aufgenommenen Bekanntmachungen (§ 3 
Nrn. 2 und 8) stehen jeweils mit einem der durch § 1 aufzu
hebenden Gesetze in einem so engen Sachzusammenhang, 
daß ihre gemeinsame Aufhebung zweckmäßig erscheint. 

Weitere Verordnungen, die sich als entbehrlich erwiesen 
haben, sind von der Staatsregierung bei Verabschiedung 
dieses Gesetzes aufgehoben worden {Verordnung vom ... ). 

4.2 Zu den einzelnen Verordnungen 

4,2.1 Zu§ 3 Nr. 1 (Prüfungsordnung für Fiimvorführer) 

Die Prüfungsordnung beruht auf Art. 5 des in § 1 Nr. 1 auf
zuhebenden Gesetzes über die Prüfung der Filmvorführer. 
Für die Prüfungsordnung besteht ebenso wie für das Ge
setz kein Bedürfnis mehr. 

4.2.2 Zu § 3 Nr. 2 (Bekanntmachung zur Ausführung der 
Prüfungsordnung für Filmvorführer) 

Mit der Aufhebung der Prüfungsordnung für Filmvorführer 
in § 3 Nr. 1 des Gesetzes entfällt auch der Anwendungs
bereich dieser Bekanntmachung. Da sie seinerzeit in die 
Bereinigte Sammlung des Bayerischen Landesrechts auf
genommen worden ist, scheint es zweckmäßig, sie aus 
Gründen der Klarstellung zugleich mit der Verordnung 
formell aufzuheben. 

4.2.3 Zu § 3 Nr. 3 (Verordnung Nr. 94 über die Rechtsgültig-
keit von richterlichen Amtshandlungen und dergl.) 

Die Verordnung Nr. 94 bestimmt, daß Amtshandlungen eines 
von der Militärregierung oder von der Justizverwaltung mit 
Genehmigung der Militärregierung eingesetzten Richters 
nicht mit der Begründung für nichtig erklärt werden kön· 
nen, daß der Richter die im GVG bestimmten Voraus
setzungen der Befähigung zum Richteramt nicht erfülle. Die 
Verordnung ist durch Zeitablauf gegenstandlos geworden. 

Es dürfte streitig sein, ob die ·Verordnung gern. Art. 1~5 GG 
als Bundesrecht anzusehen ist. Da sie in die Bereinigte 
Sammlung des Bayerischen Landesrechts aufgenommen 
wurde, ist sie Jedoch aus Gründen der Rechtsklarheit auch 
durch Landesrecht aufzuheben. Als Bundesrecht· wäre sie 
durch § 3 Abs. 1 des Bundesrechts vom 10. Juli 1958 (BGBI 
1 S. 437) i. V. m. § 3 des Gesetzes über den Abschluß der 
Sammlung des Bundesrechts vom 28. Dezember 1968 (BGBI 
S. 1451) am 31. Dezember 1968 außer Kraft getreten . 
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4.2.4 Zu § 3 Nr. 4 (Verordnung über die Einführung der 
Reichshaushaltsordnung ,in der Justizverwaltung) 

Die Verordnung führte die Reichshaushaltsordnung für die 
gesamte Reichsjustizverwaltung ein. Soweit heute durch die 
Verordnung die Landesjustizverwaltung betroffen ist, gilt sie 
als Landesrecht fort. Deshalb wurde sie in den Ergänzungs
band der Bayerischen Bereinigten Sammlung aufgenom
men. 

Durch die Aufhebung der Reichshaushaltsordnung in Art. 
117 Abs. 2 Nr.1 BayHO ist § 1 der Verordnung über die 

' Einführung der Reichshaushaltsordnung in der Justizver
waltung gegenstandslos geworden. Der Normzweck des § 2 
der Verordnung vom 20. März 1935, in dem die Stundung 
und Niederschlagung von Gerichtskosten und anderen 
Justizverwaltungsabgab.en geregelt ist, wird nunmehr durch 
Art. 59 BayHO erreicht. Die Verordnung kann deshalb ins
gesamt als gegenstandslos aufgehoben werden, soweit sie 
als landesrechtliche Regelung fortgilt 

4.2.5 Zu § 3 Nr. 5 (Verordnung über die Mündelsicherheit 
von Wertpapieren und Forderungen) 

Die Verordnung geht auf einen Vorbehalt im Reichsgesetz 
vom 29. Oktober 1927 {RGBI 1 S. 325) zurück. Dieses Gesetz 
war veranlaßt durch ein Gutachten des Kammergerichts in 
Berlin, das festgestellt hat, daß Papiere, für die an sich die 
Voraussetzungen der Mündelsicherheit gegeben sind, dann 
nicht mündelsicher seien, wenn sie eine Wertsidierungs
klausel enthielten. Das Reichsgesetz sollte dieser Rechts
ansicht entgegenwirken und enthielt in Absatz 2 des ein
zigen Paragraphen einen Vorbehalt zugunsten der Länder, 
damit diese eine entsprechende Regelung für den Kreis 
der durch Landesrecht für mündelsicher erklärten Papiere 
treffen konnten. Das Reichsgesetz vom 29. Oktober 1927 ist 
im Bundesgesetzblatt III nicht mehr enthalten und damit 
außer Kraft getreten. Dui"ch das Änderungsgesetz Nr. 1 zum 
Militärregierungsgesetz Nr. 51 vom 1. Juli 1947, das mit den 
Verordnungen der britischen und der französischen Zonen 
übereinstimmte (sog. Mark = Markgesetz), wurde die Erfül
lung wertgesicherter Geldsummenschulden untersagt. Damit 
verloren praktisch alle einer Geldforderung in inländischer 
Währung zugefügten Wertsicherungsklauseln ihre Wirksam
keit. Die Neubegründung von Schuldverhältnissen mit Wert
sicherungsklauseln ist durch § 3 des 1. Gesetzes zur Neu
regelung des Geldwesens vom 20. Juni 1948 (Währungs
gesetz, BGBI III 7 Nr. 7600-1-a} beschränkt. Danach dürfen 
Geldschulden nur mit Genehmigung der für die Erteilung 
von Devisengenehmigungen zuständigen Stelle in einer 
anderen Währung als in Deutscher Mark eingegangen wer
den. Das gleiche gilt für Geldschulden, deren Betrag in 
Deutscher Mark durch den Kurs einer anderen Währung 
oder durch den Preis oder eine Menge von Feingold oder 
von anderen Gütern oder Leistungen bestimmt werden soll. 
Da die zuständigen Landeszentralbanken die erforderlichen 
Genehmigungen in der Regel nicht erteilen, dürften der
artige Wertsicherungsklauseln praktisch nicht mehr vorkom
men. Solche Klauseln dürften daher auf die Mündelsicher
heit von Wertpapieren und Forderungen keinen Einfluß 
mehr haben. Es kommt hinzu, daß die Verordnung vom 
26. Februar 1928 nur Bedeutung für die Anlegung von 
Mündelgeld in solchen Vermögensgegenständen hat, deren 
Mündelsicherheit auf Landesrecht beruht. Die Verordnung 
dürfte deshalb keinen Anwendungsbereich mehr haben und 
ist jedenfalls entbehrlich. 

4.2.6 Zu § 3 Nr. 6 (Verordnung, die Führung des Grund
buchs in den Landesteilen rechts des Rheins betref
fend) 

Durch die Königlich Allerhöchste Verordnung vom 25. Fe
bruar 1905 wurde das Sachregister als amtliches Grund
stücksverzeichnis bestimmt. An die Stelle des Sachregisters 

ist als amtliches Grundstücksverzeichnis nach_ der Verord
nung des Reichsministers der Justiz über die Einführung 
des Reichskatasters als amtlichen Verzeichnisses der 
Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchord
nung vom 23. Januar 1940 (BGBI III, 315-11-3; vgl. auch 
Art. 5 Abs. 2 VermKatG vom 31. Juli 1970, GVBI S. 369) das 
Liegenschaftskataster getreten. Die Erstellung des Liegen
schaftskatasters ist abgeschlossen. Die Verordnung kann 
deshalb aufgehoben werden. Dies gilt auch, soweit in § 1 
Abs. 2 der Verordnung bestimmt ist, daß Vorschriften über 
die Einrichtung und Führung der Sachregister vom Staats
ministerium der Justiz erlassen werden. Dils Sachregister 
wird zwar von den Grundbuchämtern noch geführt, es stellt 
jedoch nur ein internes Hilfsmittel dar. Die Befugnis des 
Staatsministeriums der Justiz, hierzu Anordnungen zu tref
fen, ergibt sich bereits allgemein aus der Organisations
gewalt. 

4.2.7 Zu § 3 Nr. 7 (Verordnung zur Durchführung des Ge
setzes über die Bereinigung von Kraftfahrzeugzuwei
sungen) 

Das Gesetz über die Bereinigung von Kraftfahrzeugzuwei
sungen wird durch § 1 Nr. 8 aufgehoben. Damit kann auch 
die Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes aufge
hoben werden. 

4.2.8 Zu § 3 Nr. 8 (Bekanntmachung, den Vollzug des Ge-
setzes über Torfwirtschaft betreffend) 

Mit der Aufhebung des Gesetzes über Torfwirtschaft in § 1 
Nr. 9 des Gesetzes entfällt der Anwendungsbereich dieser 
Bekanntmachung. Da sie seinerzeit in die Bereinigte Samm
lung des Bayerischen Landesrechts aufgenommen worden 
ist, scheint es zweckmäßig, sie aus Gründen der Klarstel
lung zugleich mit dem Gesetz formell aufzuheben. 

4.2.9 Zu § 3 Nr. 9 (Verordnung über die Pferdezucht und 
das staatliche Gestütswesen) 

Die aufzuhebenden Abschnitte der Gestütsverordnung sind 
entbehrlich geworden: Abschnitt II, weil entsprecheiide Re
gelungen nunmehr in den Richtlinien zur Förderung der 
Pferdezucht enthalten sind, Abschnitt III im Hinblick auf 
die neuen bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen 
über das Körverfahren, Abschnitt IV schließlidl, weil das 
neue Bayerische Tierzuchtgesetz die früheren Bestimmun
gen über den Gauritt nicht übernommen hat. 

4.2.10 Zu § 3 Nr.10 (Verordnung Nr. 38 über die Aufnahme 
von Renten und ·sonstigen Zahlungen aus der Sozial
versicherung bei staatsfeindlicher Betätigung) 

Diese Verordnung bestimmt, daß Rentenzahlungen oder 
sonstige Leistungen aus der Sozialversicherung, die we
gen staatsf,eindlicher Betätigung im nationalsozialistischen 
Staate au"s politischen Gründen ruhten, ab 1. Juli 1945 wie
der zu gewähren sind. Sie wiederholt lediglich damals 
geltendes Besatzungsredlt und findet infolge Zeitablaufs 
heute keinen Anwendungsbereich mehr. 

4.2.11 Zu § 3 Nr. 11 (Verordnung über die Organe der 
gemeindlichen Unfallversicherung der Landeshaupt
stadt Mündlen) 

Diese Verordnung enthält nähere Bestimmungen über die 
Besetzung der Organe der Unfallversicherung der Landes
hauptstadt München. Zu ihrem Erlaß ermächtigte § 17 des 
Gesetzes über di& Selbstverwaltung und über Änderungen 
von Vorschriften auf dem Gebiet der Sozialversicherung 
{Selbstverwaltungsgesetz) in der Fassung vom 13. August 
1952 (BGBI 1 S. 427, ber. S. 600), geändert durch Gesetz 
vom 15. Februar 1962 (BGBI 1 S. 89). 
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Diese Ermächtigungsgrundlage ist durch Artikel 1 Nr. 23 des 
Siebten Gesetzes zur Änderung des Selbstverwaltungs
gesetzes vom 3. August 1967 (BGBI 1 S. 845; vgl. dazu auch 
die Bekanntmachung der Neufassung des Selbstverwal
tungsgesetzes vom 23. August 1967 BGBI 1 S. 917) aufgeho
ben worden. 

Die Verordnung ist nunmehr entbehrlich, weil die Landes
hauptstadt München di,ese Angelegenheit inzwischen gemäß 
§ 768 Abs. 3 RVO in der Fassung der Änderung durch Art. II 
§ 1 Nr. 13 SGB IV durch Gemeindesatzung regelt. 

4.2.12 Zu § 3 Nr.12 (Landesverordnung über die Ratten-
bekämpfung) 

Die Verordnung ist im Hinblick auf ihren minimalen An
wendungsbereich und das Eigeninteresse der Grundstücks
besitzer, die Ratten zu bekämpfen, überflüssig. Oie Verord
nung sollte bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgeho
ben werden, weil sie sonst erst zum 31. Dezember 1986 
auslaufen würde. 

5. Zu § 4 (Obergangsvorschrlflen) 

Durch diese Bestimmung werden die jeweils zuständigen 
StaatSministerien ermächtigt, Rechtsverordnungen aufzuhe
ben, auch wenn deren Ermächtigungsgrundlage durch die
ses Gesetz außer Kraft getreten ist. Gleidlzeitig soll damit 
klargestellt werden, daß diese Rechtsverordnungen durch 
die Aufhebung ihrer Ermächtigungsgrundlagen in ihrer Gül
tigkeit bis zu einer gesonderten Aufhebung unberührt blei
ben, da das nachträgliche Erlösdlen einer Ermächtigung 
ohne Einfluß auf den Rechtsbestand der während ihres 
Bestehens ordnungsgemäß erlassenen Rechtsverordnungen 
ist (vgl. BVerfGE 9, S. 3-20 [12]; BVer!GE 12, S. 341-354 
[346, 347]; BVerfGE 14, S. 245-254 [249]). Die Bestimmung 

hat etwa Bedeutung für die Verordnung, Ausführungsvor
schriften zu dem Gesetz über die Aufhebung der Fidei
kommisse betreffend vom 26. September 1919 (BayBS 111 
S.118), deren Ermächtigungsgrundlage in § 1 Nr. 3 dieses 
Gesetzes aufgehoben wurde. 

6. Zu§ 5 (Obergangsvorschrlflen) 

Zu§5Abs.1 

Soweit durch die aufgehobenen Rechtsvorschriften bereits 
Rechtswirkungen eingetreten sind, sollen diese unberührt 
bleiben. Dies hat z.B. Bedeutung für richterliche Amtshand
lungen in Grundbuch- oder Registersachen, die nur nach 
der in § 3 Nr. 3 aufgehobenen Verordnung wirksam waren 
und deren weitere Wirksamkeit durch die Aufhebung der 
Verordnung n~cht berührt werden soll. 

Zu§ 5 Abs. 2 

Durch diese Sonderreg·elung gegenüber Abs. 1 soll lediglich 
für den Fall, daß wider Erwarten no.ch Gesellschaften nach 
dem durch § 1 Nr. 6 aufgehobenen Gesetz bestehen und 
betrieben werden sollten, eine Übergangsbestimmung ge
schaffen werden. Nur vorsorglich ist auch eine Ermäch
tigung zugunsten des Staatsministeriums der Justiz vor
gesehen, um bei Bedarf Einzelheiten der Überleitung zur 
Anpassung an 'das Gesetz betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschafts-Genossenschaften vom 1. Mai 1889 (BGBI III 
4125-1) allgemein verbindlich festlegen zu können. 

7. Zu§ 6 

§ 6 enthält die übliche Regelung für das Inkrafttreten des 
Gesetzes. 
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